Bekanntmachung

Betrifft: Gesetz zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens

TOP THEMA


Jetzt aufatmen: Deutschland macht ernst beim Nichtraucherschutz 

Am 1.9. 2007 ist das Gesetz zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens in Kraft treten.

Ab 1. September werden Nichtraucherinnen und Nichtraucher besser vor Passivrauchen geschützt. Danach ist in allen öffentlichen Einrichtungen des Bundes und in allen öffentlichen Verkehrsmitteln – einschließlich allen Zügen, Personenbahnhöfen, Fährbetrieben und Taxen – das Rauchen verboten. Zudem ist Jugendlichen das Rauchen in der Öffentlichkeit und der Erwerb von Tabakprodukten nicht mehr gestattet. 
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Bitte informieren Sie sich auf den o.a.  Internetseiten des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.
Langerwehe, den 03. September 2007

Gemeinde Langerwehe

Der Bürgermeister

- Ordnungsamt –

I.V. Peter Heinen (GOVR)

